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schreiber und das Ratssekretariat nehmen an den Sitzungen der Ratsleitung mit bera-
tender Stimme teil.  

 
Die Kommissionen 

Die Ratsleitung weist die an den Kantonsrat gelangenden Geschäfte einer Kommission 
zur Vorberatung und Antragstellung zu und kann dieser besondere Aufträge erteilen.  

Die ständigen Kommissionen, nämlich die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommissi-
on (elf Mitglieder), die Rechtspflegekommission (neun Mitglieder), die Kommission für 
strategische Planung und Aussenbeziehungen (neun Mitglieder) und die Redaktions-
kommission (drei Mitglieder) werden vom Rat gewählt, die nichtständigen Fachkommissi-
onen werden von der Ratsleitung eingesetzt. Die Verhandlungen der Kommissionen wer-
den in der Regel nicht öffentlich geführt.  
 
Die Fraktionen 

Zur Bildung einer Fraktion ist der Zusammenschluss von mindestens fünf Mitgliedern 
erforderlich. Die Fraktionen fördern eine rationelle Geschäftserledigung und bereiten ins-
besondere die Wahlen vor. In der Amtsperiode 2010 bis 2014 setzen sich die Fraktionen 
wie folgt zuammen: Christlich-demokratische Volkspartei (CVP) 20 Mitglieder; Schweize-
rische Volkspartei (SVP) 11 Mitglieder; Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) 10 Mitglie-
der; Christlichsoziale Partei (CSP) 8 Mitglieder; Sozialdemokratische Partei (SP) 6 Mit-
glieder. 

 
Die Ratsleitung im Amtsjahr 2011/2012. Von links: Hans-Melk Reinhard, 2. Stimmenzähler; Ruth 
Koch-Niederberger, 3. Stimmenzählerin; Walter Wyrsch, Vizepräsident; Adrian Halter, Kantons-
ratspräsident; Urs Küchler, 1. Stimmenzähler. Bild Wagner 

 

Das Ratssekretariat 

Das Ratssekretariat unterstützt die Planung und Organisation der Sitzungen des Kan-
tonsrats und der Ratsleitung. Die Ratssekretärin oder der Ratssekretär nimmt an den 
Kantonsratssitzungen teil und ist für die Protokollführung und Sekretariatsarbeiten des 
Kantonsrats und der Ratsleitung verantwortlich. Das Ratssekretariat plant, organisiert und 
koordiniert in Verbindung mit der Staatskanzlei und den zuständigen Departementen die 
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Kommissionssitzungen, es berät das Ratspräsidium, die Kommissionen und die Ratsmit-
glieder in Rechts- und Verfahrensfragen und vermittelt Unterlagen zur Dokumentation 
und Auskünfte aus der Staatsverwaltung. 
 
Verhandlungsgegenstände 
 
Die Geschäftsliste des Kantonsrats umfasst die beiden Hauptaufgabenbereiche Gesetz-
gebung und Aufsicht über Regierung, Staatsverwaltung und Rechtspflege. Überdies 
nimmt der Rat die ihm verfassungsmässig zustehenden Wahlen vor, namentlich jene von 
Landammann und Landstatthalter, der Landschreiberin oder des Landschreibers, des 
Ratssekretariats sowie der Vizepräsidien der Gerichte und der Strafuntersuchungsbehör-
den (Staatsanwaltschaft, Verhörrichter/-innen und Jugendanwaltschaft). Er verabschiedet 
wichtige Verwaltungsgeschäfte, vorab Finanzbeschlüsse. 

Im Rahmen der Gesetzgebung berät der Kantonsrat zumeist Vorlagen des Regierungs-
rats, die vorher von einer kantonsrätlichen Kommission behandelt wurden. Der Regie-
rungsrat unterbreitet seine Entwürfe dem Parlament aus eigener Initiative oder auf Grund 
von parlamentarischen Vorstössen. Hinzu kommen die Initiativbegehren aus dem Volk, 
zu denen der Kantonsrat Stellung nehmen muss und einen Gegenvorschlag machen 
kann.  

Die gesetzgeberischen Erlasse des Kantonsrats unterstehen dem fakultativen Referen-
dum, das heisst, es muss eine Volksabstimmung durchgeführt werden, wenn 100 Stimm-
berechtigte oder ein Drittel der Ratsmitglieder (Behördenreferendum) dies verlangen. 
Weiter kann der Kantonsrat Verordnungen erlassen, selbstständige Verordnungen in un-
tergeordneten Fragen, Vollziehungsverordnungen zu bundesrechtlichen Vorschriften und 
zu kantonalen Gesetzen sowie Verordnungen, die auf Gesetzesdelegation beruhen. Mit 
der Einführung der Urnendemokratie, welche seit 1999 die Landsgemeinde ersetzt, hat 
der Kantonsrat neu auch Volksmotionen zu behandeln, die von einer stimmberechtigten 
Person oder einem Gemeinderat ausgehen können. 

Im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit nimmt der Kantonsrat die jährlichen Geschäftsbe-
richte des Regierungsrats, die periodischen Rechenschaftsberichte der Gerichte über die 
Rechtspflege und die jährlichen Berichte und Rechnungen des Kantonsspitals, der Kan-
tonalbank und des Elektrizitätswerks Obwalden sowie von interkantonalen Gremien ent-
gegen. Die Mitwirkung an der Staatsleitung erstreckt sich auch auf die Stellungnahme zur 
Strategie- und Amtsdauerplanung sowie zur Integrierten Aufgaben- und Finanzplanung, 
auf die Aufstellung des Staatsvoranschlags und die Genehmigung der Staatsrechnung. 

Der Kantonsrat kann über einmalige Ausgaben bis zu einer Million Franken und über 
jährlich wiederkehrende bis 200 000 Franken selbstständig befinden. Darüber hinausge-
hende Ausgabenbeschlüsse unterliegen dem fakultativen Finanzreferendum.  

Der Kantonsrat entscheidet weiter über den Beitritt zu interkantonalen Vereinbarungen, 
über die Erteilung des Kantonsbürgerrechts an Ausländer und über Begnadigungsgesu-
che. 
 
Das Verfahren an der Kantonsratssitzung 
 
Die Sitzung wird vom Präsidenten oder der Präsidentin eröffnet und der Rat beschliesst 
über die von der Ratsleitung zusammengestellte Geschäftsliste. 

Die Behandlung von Sachgeschäften beginnt mit der Eintretensdebatte, in der bespro-
chen und beschlossen wird, ob das Geschäft überhaupt behandelt werden soll. Ist Eintre-
ten beschlossen, so geht die Sitzung mit der Detailberatung weiter.  

Jedes Kantonsratsmitglied und jedes Regierungsratsmitglied hat das Recht, Anträge zur 
Änderung, Ergänzung oder Streichung der Vorlage oder eines bestimmten Artikels zu 
stellen. Alle Verfassungs- und Gesetzesvorlagen müssen zweimal beraten werden. Die 
Abstimmung über diese Vorlagen erfolgt erst nach der zweiten Lesung. 
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Zu Planungs- und Sachberichten des Regierungsrats, welche zur Kenntnisnahme oder 
Stellungnahme unterbreitet werden, können im Einzelnen parlamentarische Anmerkun-
gen vorgebracht werden. Der Regierungsrat ist verpflichtet, über die Behandlung dieser 
Anmerkungen Rechenschaft abzulegen. 

Die Mitglieder des Regierungsrats sowie der Landschreiber nehmen an den Verhandlun-
gen des Kantonsrats mit beratender Stimme und mit Antragsrecht teil. 

Der oder die Vorsitzende des Kantonsrats bestimmt die Reihenfolge der bei Sachge-
schäften vorzunehmenden Abstimmungen und stellt die entsprechenden Abstimmungs-
fragen. In der Regel ist die einfache Mehrheit für die Annahme eines Antrages oder einer 
Vorlage notwendig. Wenn nach zweimaliger Abstimmung immer noch Stimmengleichheit 
besteht, entscheidet die Präsidentin oder der Präsident. Im übrigen stimmt das Präsidium 
nicht mit. Abgestimmt wird grundsätzlich offen. Der Kantonsrat kann aber eine geheime 
Abstimmung oder bei Geschäften von ausserordentlicher Bedeutung eine Abstimmung 
unter Namensaufruf beschliessen. 

Wahlen werden offen durchgeführt, ausser da, wo der Gesetzgeber die geheime Wahl 
verlangt. Ein Drittel der anwesenden Ratsmitglieder können in jedem Fall die geheime 
Wahl verlangen. Für das Zustandekommen einer Wahl braucht es im Kantonsrat die ab-
solute Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. 
 

 
Adrian Halter präsidiert den Kantonsrat im Amtsjahr 2011/2012. Bild Wagner 

 




